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Vernehmlassung: Teilrevision Polizeireglement 
 
 
Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte 
 
Um eine fundiertere Stellungnahme abgeben zu können haben wir einen Augenschein 
genommen und nach 22 Uhr geprüft, welche bzw. wie viele Lampen noch brennen.  
 

Für eine Anpassung des Reglements sprechen: 

• keine unnötige Lichtverschmutzung 

• Energiesparen 
 

Gegen eine Anpassung sprechen: 

• Die allermeisten Personen lassen das Licht nicht länger als nötig brennen. Allein 
schon aus finanziellen Gründen. Die massiv reduzierte Weihnachtsbeleuchtung zeigt 
auch, dass das Bewusstsein sehr wohl vorhanden ist.  

• Mit Ausnahme von einigen Schaufenstern wurden nur sehr wenige permanente 
Beleuchtungen gefunden. Für Schaufenster kann 22 Uhr doch recht früh sein. 

• Bei Restaurants wäre es unverhältnismässig, dass draussen keine Lampen brennen 
dürfen, so lange das Restaurant geöffnet hat. 

• Beleuchtungen mit Solarpanels erlöschen, wenn der Akku leer ist. 

• Gesehen habe ich einige Leuchten bei Privatwegen zu einem Haus, das nicht direkt 
an der Strasse ist. Dort kann eine Beleuchtung Sinn machen, so lange noch jemand 
spät abends heim kommt. 

• Die meisten Beleuchtungen gehen mit Bewegungsmelder. Die Energieersparnis ist 
deshalb äusserst gering.  

• Wenn es bei einer Liegenschaft nur eine Zeitschaltuhr aber keinen Bewegungs-
melder hat, dann ist 22 Uhr doch recht früh und die Leute müssen im Dunkeln gehen. 

• Eine Pflicht, Bewegungsmelder nachzurüsten würde zu weit gehen. 
 
Fazit: 
Der Vorstoss ist gut gemeint. Er bringt energiemässig sehr wenig. Eine Einschränkung in 
den wenigen Fällen, wo das Licht länger als bis 22 Uhr brennt, ist unverhältnismässig. In 
einigen Fällen kann auch die Unfallgefahr unnötig erhöht werden (z.B. dunkle Treppen). Die 
Strassenlampen, welche energiemässig und Lichtverschmutzungsmässig bedeutsam wären 
sind nicht betroffen. Dort müsste man ansetzen. 
 

 

Mit freundlichen Grüssen 
 

EVP Muttenz Thomas Buser  


